
Qualitätssicherungsmaßnahmen § 135 Abs. 2 SGB V

Hans Dieter Matthiessen,   Dortmund
Facharzt für Orthopädie   Rheumatologie   
Kinderorthopädie   Chirotherapie Sportmedizin 
DEGUM - Seminarleiter        DGOOC - Ausbilder

Qualitätssicherung 
gemäß § 7a  der Ultraschallvereinbarungen

- Realitätsferne des Gesetzgebers
- Pedanterie der Sonographiekommission
- mangelnde Selbstkritik der Untersucher ?



Hüftluxation Typ III – Ausheilung innerhalb von 3 Monaten !!!

Typ III a

AC 42
 AC 45




Wachstumskurven

Optimale Reifung
R. Graf

„Lineare“ Reifungskurve 
R. Graf

Mittelwertreifungskurve
C. Tschauner

„exponentieller“ Bereich 
„optimale“ Hüftentwicklung
H.D. Matthiessen



Fehldiagnosen - Gutachterfall

Hüftsonographie  
„finale“ Untersuchung !!

Problem ? ? ?     !!!!! 



Historie – Richtlinien - Vereinbarungen

01.01.1981 Sonographierichtlinien der   KV `en
Urologie, Chirurgie, Orthopädie

01.10.1987 Ultraschallrichtlinien der   KBV

apparative Ausstattung
fachliche Voraussetzung

- im Rahmen der Weiterbildung nach Weiterbildungsord nung
- 4 Monate ständige Tätigkeit
- 2 Jahre begleitende Tätigkeit 

� jeweils unter Anleitung eines qualifizierten Arztes   �

- Ultraschallkurse (Grund-, Aufbau-, Abschlusskurs)

� KV-Kolloquium nach § 9



Ultraschall-Säuglingshüfte – Richtlinien - Vereinbarungen

Ultraschallausbildung im Rahmen der Weiterbildungsordnung

seit 1988 Gebiet Pädiatrie und    Gebiet Kinderradiologie 
seit 1993 Gebiet Orthopädie

01.01 1996 Änderungen Qualifikationsvereinbarungen 
zu § 135 Abs.3 SGB V
Deutsches Ärzteblatt 92, Heft 49, 08. Dezember 1995   A  3517-3518

Säuglingshüftscreening (152  EBM)

01.01.1996 Änderung der Kinderrichtlinien
Deutsches Ärzteblatt 92, Heft 51/52, 25. Dezember 1 995, A  3641 -3642



Ultraschall-Säuglingshüfte – Richtlinien - Vereinbarungen

Begründung:

Hierfür spricht, daß die noch ungenügende Hüftreife in 
der ersten Lebenswoche die sonographische Beur-

teilbarkeit bei der U2 erschwert und dadurch eine hohe 
Anzahl von Kontrolluntersuchungen induziert wird. D ies kann 
vermieden werden durch das Screening im Rahmen der U 3, 

da zu diesem Zeitpunkt die kindliche Hüfte 
weitgehend ausgereift ist.

Wann screening – Untersuchung  ?     bei U2  oder  U3  ?

Konsens: Kinderrichtlinien 1995 U3   (4. und 5. Woche)



Qualitätssicherung  § 135 Abs. 2 SGB V

Januar 1996 Leitlinie für das hüftsonographische Scre ening

18.03.2005 Einführung einer regelmäßigen Überprüfung
der ärztlichen Dokumentation bei der sonographische n
Untersuchung der Säuglingshüfte     ab  01.04.2005
Deutsches Ärzteblatt, Jg. 102  Heft 11  18.03.2005

01.04.2006 Überprüfungsbeginn KVWL

362 Kinder- und Jugendärzte
311 Orthopäden

7     Radiologen
3 Fachärzte Allgemeinmedizin (kinderärztliche Fortbi ldung)

-----
683

Ab Februar 2006 Konsentierung eines 

Fehlerkriterienkataloges 



Qualitätssicherung  § 135 Abs. 2 SGB V

01.04.2007  - 09.08.2007         Desaströse Ergebnisse !!

Widerruf der Abrechnung     85,7 % 

19.09.2007 Neue Gewichtung
der Beurteilungskriterien

Widerruf der Abrechnung 49.0 %

Januar   2007 Anschreiben an die KBV    ( über KVWL und BVO)
Februar 2008

mit der Bitte,  offensichtliche und wissenschaftliche 
Fehler der bisher gültigen Vereinbarung 
in der in Bearbeitung befindlichen neuen Vereinbaru ng 

nach § 135 Abs. 2 SGB V    zu verbessern



















Ultraschalldiagnostik der 
Säuglingshüften

Beurteilungskriterien
im Sinne des § 8 Abs. 2 Anlage IV 

der Ultraschall-Vereinbarung



Beurteilungskriterien
Stand:       02.07.2007

Anforderung an die Bilddokumentation Anforderung an  die schriftliche Dokumentation 
- Beurteilung nach Stufe I (geringfügige Mängel) Beurteilung nach Stufe I (geringfügige Mängel) 

Identifikation des Patienten ist nicht eindeutig 
� Name des Patienten 

- � Geburtsdatum  
� Untersuchungsdatum 
 
� Ultraschallbild(er) ohne Arztname oder ohne Unterschrift des Arztes    

 
 

- Identifikation des Patienten ist nicht eindeutig 
- � Name des Patienten  
- � Geburtsdatum  
- � Untersuchungsdatum  

� Der Untersucher ist aus der schriftlichen Dokumentation nicht erkennbar  
� Angabe zum Geschlecht (m/w) fehlt  
     (gilt für die schriftliche Dokumentation der p räventiven Untersuchung) 
� Anamnestische Angaben (Geburtsverlauf, Familienanamnese:  
    negativ/positiv) 
� Deskriptiver Befund und Hüfttyp widersprechen sich 

Beurteilung nach Stufe II (geringe Mängel) Beurteilung nach Stufe II (geringe Mängel) 
� Das erforderliche Abbildungsverhältnis von mind. 1,7: 1 ist nicht erfüllt  
� Die Seitenbezeichnungen sind nicht auf jedem Bild vorhanden 
 

� Klinische Angaben fehlen (z. B. Stabilität des Hüftgelenks,  
   Abspreizhemmung)   
� Diagnostische und ggf. therapeutische Konsequenzen nur eingeschränkt   
   nachvollziehbar  

Beurteilung nach Stufe III (schwerwiegende Mängel) Beurteilung nach Stufe III (schwerwiegende Mängel) 
Die Brauchbarkeitskriterien nach Graf sind nicht er füllt: 
� Unterrand os ilium                                                           (Unterrand)  
� mittlerer Pfannendachbereich (korrekte Schnittebene)  (Schnitt)  
� labrum acetabulare           (Labrum)  
 
Weitere schwerwiegende Mängel: 
� Es wurde nur 1 Ultraschallbild pro Hüfte vorgelegt 
� Das unvermessene Bild fehlt 
� Das vermessene Bild fehlt 
� Es wurden keine zeitverschiedenen Bilder vorgelegt 
� Die Messlinien sind auf keinem der beiden Bilder eingezeichnet 
Der Winkelbefund wurde nicht korrekt pro Gelenkseite anhand eines 
Bildes ermittelt (siehe Messliniendefinition) 
� weil die Grundlinie falsch ist  
� weil die Pfannendachlinie falsch ist 
� weil die Ausstellungslinie falsch ist  
 

Die Befundung in der Schriftdoku mentation ist nicht bzw. 
unzureichend nachvollziehbar: 
 
� Angaben des Hüfttyps nach Graf fehlt 
 
� Angabe des Alpha- und Beta-Winkels (rechts/links) fehlt  
     (gilt nur für die schriftliche Dokumentation d er kurativen Untersuchung) 
� Angabe des Alpha-Winkels auf jeder Gelenkseite fehlt  
    (gilt nur für die schriftliche Dokumentation de r präventiven Untersuchung ) 
 
� Die Winkelangabe ist vorhanden, der Hüfttyp wurde jedoch falsch  
    benannt 
� Diagnostische und ggf. therapeutische Konsequenzen unzureichend  
     (z. B. behandlungsbedürftiger Befund nicht erkannt)  
 
 
 

Widerru
f d

er 

Abrechnungsgenehmigung  =
  8

5,7 %
 



Technische Mängel   - Abbildungsmaßstab

Abbildungsmaßstab: mindestens 1 : 1,7

1,7



Technische Mängel  - Abbildungsmaßstab - Kontrast



Technische  Mängel  - Einstellung

Knorpelknochengrenze Os ilium zu kurz

?

?

?



Technische Mängel   - Elektronische Speicherung

anatomische 
Projektion ?

Brauchbarkeits-
prüfung ?

anatomische 
Strukturen ?

?
Din A 4 - Grösse
Abbildungsschärfe ?



Technische Mängel   - ECHO - Einstellung

Anfangsechos
zu stark eingestellt

Geräteeinstellung
-Schallintensität
-Tiefenausgleich
-Kontrast
-Präprocessing
-Postprocessing

Ventro - dorsale 
Kippung ??

Messlinien ??



Technische Mängel  - Apparateeinstellung - eingeblendetes Sonometer

Unterrand
os ileum

überlagert



Messlinien – Ausstellungslinie - Umschlagpunkt



Technische Mängel  - Messlinieneinstellung

?



Abtasttechnik



Schnittebenen



Kippfehler

ventro-dorsal dorso-ventral cranio-caudal caudo-cranial



Beurteilungskriterien 
nach neuer Gewichtung

Stand: 19.09.2007
Anforderung an die Bilddokumentation Anforderung an  die schriftliche Dokumentation 

- Beurteilung nach Stufe I (geringfügige Mängel) Beurteilung nach Stufe I (geringfügige Mängel)  
Identifikation des Patienten ist nicht eindeutig 
� Name des Patienten 

- � Geburtsdatum  
� Untersuchungsdatum 
 
� Ultraschallbild(er) ohne Arztname oder ohne Unterschrift des Arztes    

 
 

- Identifikation des Patienten ist nicht eindeutig 
- � Name des Patienten  
- � Geburtsdatum  
- � Untersuchungsdatum  
� Der Untersucher ist aus der schriftlichen Dokumentation nicht erkennbar  
� Angabe zum Geschlecht (m/w) fehlt  
    (gilt für die schriftliche Dokumentation der pr äventiven Untersuchung) 
� Anamnestische Angaben (Geburtsverlauf, Familienanamnese: neg./pos.)  

Beurteilung nach Stufe II (geringe Mängel) Beurteilung nach Stufe II (geringe Mängel) 
� Das erforderliche Abbildungsverhältnis von mind. 1,7: 1 ist nicht erfüllt  
� Die Seitenbezeichnungen sind nicht auf jedem Bild vorhanden 
� Es wurde nur 1 Ultraschallbild pro Hüfte vorgelegt  
� Das vermessene Bild ist nicht auswertbar, weil relevante anatomische  
    Strukturen des Hüftgelenks durch das Sonometer überlagert werden 
� Es wurden keine zeit verschiedenen Bilder vorgelegt  
 
Die Winkelbefunde wurden nicht korrekt pro Gelenkseite anhand eines 
Bildes ermittelt (siehe Messliniendefinition), weil  
� die Grundlinie falsch angelegt ist (� Alpha- und  Beta-Winkel  falsch)  
� die Pfannendachlinie  falsch angelegt ist (� Alpha-Winkel  falsch)  
� die Ausstelllinie  falsch angelegt ist (� Beta-Winkel  falsch)  
� die Winkel zwar alle korrekt eingezeichnet jedoch manuell falsch  
   vermessen wurden 
� Die Ausstelllinie  ist nicht eingezeichnet, so dass die Bestimmung des  
   Beta-Winkels  fehlt 

� Klinische Angaben fehlen (z. B. Stabilität des Hüftgelenks,  
   Abspreizhemmung)  
� Diagnostische und ggf. therapeutische Konsequenzen nur eingeschränkt   
   nachvollziehbar  
� Der deskriptive Befund und der Hüfttyp widersprechen sich  
� Die Angabe des Hüfttyps nach Graf fehlt 
� Die Winkelangabe ist vorhanden, der Hüfttyp wurde jedoch falsch  
    benannt 
� Die Angabe des Alpha- und Beta-Winkels (rechts/links) fehlt  
    (gilt nur für die schriftliche Dokumentation de r kurativen Untersuchung) 
 
� Die Angabe des Alpha-Winkels auf jeder Gelenkseite fehlt  
    (gilt für die schriftliche Dokumentation der präven tiven Untersuchung) 
 
 
 

Beurteilung nach Stufe III (schwerwiegende Mängel) Beurteilung nach Stufe III (schwerwiegende Mängel) 
� Das Ultraschallbild ist nicht befundbar, weil (individuelle Begründung) 
 
Die Brauchbarkeitskriterien nach Graf sind nicht er füllt: 
� Unterrand os ilium                                                          (Unterrand)  
� mittlerer Pfannendachbereich (korrekte Schnittebene)  (Schnitt)          
� labrum acetabulare           (Labrum) 
 

Die Befundung in der Schriftd okumentation ist nicht bzw. 
unzureichend nachvollziehbar: 
 
� Diagnostische und ggf. therapeutische Konsequenzen unzureichend  
     (z. B. behandlungsbedürftiger Befund nicht erkannt)  
 



91,4 %93,8 %Gesamtbeurteilung „nicht sachgerechte Qualität“

8,6 %6,2 %Gesamtbeurteilung „sachgerechte Qualität“

Ergebnisse
(nach neuer 

Gewichtung der 
Beurteilungskriterien)

Ergebnisse
(alt)

49,0 %85,7 %Widerruf der Genehmigung

27,1 %7,6 %Wiederholungsprüfung innerhalb von  3 Monaten

15,3 %0,5 %Wiederholungsprüfung innerhalb von  6 Monaten

Unterteilung der Gesamtbeurteilung
„nicht sachgerechte Qualität“

01.04.2007 – 09.08.2007                         210 Prüfverfahren

Ergebnisse  KVWL Auflagenprüfung nach § 7a der Ultraschallvereinbarun gen



37Widersprüche

43durchgeführte Beratungsgespräche
(entsprechend Anlage IV, § 10 Abs. 2 der Vereinbarung)

43,7122nicht sachgerechte Qualität: Widerruf der Genehmigu ng

28.379nicht sachgerechte Qualität: Wiederholung 3 Monate

19.053nicht sachgerechte Qualität: Wiederholung 6 Monate

9.025sachgerechte Qualität:

100279Anzahl durchgeführter Prüfverfahren:

bereinigte  Prüfungsergebnisse 2007:

100683Gesamt:

45.53
53.00
1.02

0,44

311
362

7
3

FA Orthopädie
FA Kinder- und Jugendmedizin
FA Kinderradiologie
FA Allgemeinmedizin mit pädiatrischer Weiterbildung

%Anzahlabrechnende Ärzte 
GOP  01722  +  33051

91KVWLVorlage der Prüfungsergebnisse bei der KBV bis 30.06.08



Ergebnistabelle der Kassenärztlichen Vereinigungen 
 

abrechnende Ärzte 
GOP  01722  +  33051 

KV 
Westfalen-

Lippe 

KV  
Nordrhein 

KV  
Berlin 

KV  
Schleswig-

Holstein 

KV  
Thüringen 

KV  
Saarland 

KV 
Branden-

burg 

KV 
Sachsen-

Anhalt 

FA für Orthopäden 
FA für Kinder- und Jugendmedizin  
FA für Kinderradiologie  
FA für Allgemeinmedizin  
mit pädiatrischer Weiterbildung 

                

Gesamt: 683  755  225  207  132  127  124  123  

Bisherige Ergebnisse*:  
 

%  %  %  %  %  %  %  % 

Anzahl durchgeführter  
Verfahren im Jahr 2007 

279  261  60  145  50  80  12  62  

sachgerechte Qualität 25 9,0 132 50,6 33 55 74 51 31 62 50 62,5 9 75 58 93,5 

nicht sachgerechte Qualität:  
Wiederholung 6 Monate  

53 19,0 94 36 17 28,3 46 32 16 32 25 31,3 3 25 3 4,9 

nicht sachgerechte Qualität:  
Wiederholung 3 Monate  

79 28,3 25 9,6 3 5 16 11 3 6 3 3,7 0  0  

nicht sachgerechte Qualität:  
Widerruf der Genehmigung  

122 43,7 10 3,8 7 11,7 9 6 0 0 2 2,5 0 0 1 1,6 

Beratungsgespräche  
(entsprechend Anlage IV, § 10 Abs. 2 der 
Vereinbarung)  

43  10  0  9  0  0  0  0  

Widersprüche 37  0  10  0  5  5  0  0  

 
*Im Bereich der KVWL wurden für den 1. Prüfzeitraum die Rechtsfolgen entsprechend Anlage IV der Ultraschall-Vereinbarung ausgesetzt. Nur in den Fällen, in de-
nen ein Widerruf der Genehmigung erfolgen müsste, erhält der jeweilige Vertragsarzt die Möglichkeit, nach Ablauf von 6 Monaten an einer Wiederholungsprüfung 
teilzunehmen. Sofern das Ergebnis dieser Wiederholungsprüfung wieder zu einem Widerruf der Genehmigung führt, wird dieser umgesetzt.  
 
 



















Top down



Botto
m up

ärztliche Dokumentation:

Ein abhängig von der Fragestellung 
nachvollziehbarer Befund in einer 

entsprechenden Schnittebene



Neue Prüfungen ab 01.04.2009 nach   § 135 Abs. 2 SGB  V

§ 9 : Abnahmeprüfung

§ 11: Überprüfung der ärztlichen 
Dokumentation

§12 Säuglingshüfte, Anlage V

§ 13: Konstanzprüfung
bei Säuglingshüfte inbegriffen





Qualitätssicherungskommission  
      Sonographie der KVWL 

Personenbezogene Arztdaten 

 
Abnahme der apparativen Ausstattung nach § 9 der Ul traschall-Vereinbarung 
 
Anwendungsklasse (AK) 10.1 Bewegungsapparat (ohne Säuglingshüfte) 

–B-Modus-Verfahren- 
 
Hersteller Gerätebezeichnung: 
Siemens AG Sonoline Test  
 
  
Der Hersteller/Vertreiber bestätigt mit der Gewährleistungsgarantie, dass die 
apparativen Mindestanforderungen nach Anlage III Nr. 1 – 5 + 7 für die obige 
Anwendungsklasse (AK) erfüllt sind 

�  

 
Beurteilung der technischen Bildqualität   
I. Allgemeine Prüfung  
Die vorliegende Ultraschallaufnahme ist nicht älter als 3 Monate  �  

und  
Aus der Bilddokumentation geht eindeutig hervor, dass die Ultraschallaufnahme mit 
dem beantragten/genehmigten Ultraschallsystem erstellt wurde 

�  
 
II. Formale Kriterien an die Bilddokumentation nach Anl age III Nr. 6 
Patientenidentität  �  Entfernungsmaßstab �  
Untersuchungsdatum  �  Messwerte �  
Praxisidentifikation  �  Messmarker �  
Schallkopfbezeichnung �  Sendefrequenz oder 

Sendefrequenzbereich 
�  

  Sendefokusposition  �  
 
III. Technische Bildqualität nach Anlage III Nr. 9.1 
 ja nein 
Darstellung eines Hüftgelenks oder Schultergelenks oder zweier anderer 
großer Gelenke 

�  �  

ggf. Begründung bei negativem Ergebnis: 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
IV. Charakteristische Bildmerkmale nach Anlage III Nr. 9.2 
 ja nein 
Die charakteristischen Bildmerkmale sind erkennbar bzw. differenzierbar 
·  Binnenstruktur von Weichteilen und Muskeln 
·  Knochen, Sehnen, Muskel, Wand- und Binnenstrukturen von Gefäßen 
soliden Geweben und Flüssigkeiten 

�  �  

ggf. Begründung bei negativem Ergebnis: 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 



§ 9   Abnahmeprüfung

bis 31.03.2013           apparative Ausstattung

Mindestanforderungen nach Anwendungsklasse
Anlage III  Nr.  1- 8

Charakteristische Bildmerkmale  Anlage III Nr.  9.1



§ 10  Ärztliche Dokumentation Qualitätssicherung   „light“

3% aller abrechnenden Ärzte / Jahr, Stichprobenprüfung

5  Dokumentationen in 10 Jahren 30 %
in 20 Jahren 60 %
in 30 Jahren 90 %

Überprüfung einmal im Leben eines abrechnenden Arztes !!

KVWL: gültig ab 01.04.2009
INFO bis 30.07.2009
Stichprobenprüfung ab  III / 09

bei Mängeln: nach 1 Jahr erneut 5 Dokumentationen
bei Mängeln: innerhalb von 6 Wochen  Kolloquium KV
bei Mängeln oder nicht teilgenommen:

Widerruf der Genehmigung !!

nach Widerruf: nach 3 Monaten mit Nachweis einer Fort-
bildungsmaßnahme erneut KV Kolloquium



§ 13 Konstanzprüfung - technische Bildqualität

- erstmalig 4 Jahre nach Abnahmeprüfung, danach alle 4 Jahre  erneut

- technische Bildqualität  Anlage III Nr. 9.2

- charakteristische Bildmerkmale differenzierbar bzw . erkennbar
- Organ / Körperregion abgebildet entsprechend Anlag e III Nr. 6

bei Mängeln: nach 3 Monaten Bilddokumentation erneut möglich
bei Mängeln: gerätebezogener Widerruf

erneute Genehmigung    ohne zeitliche Bedingung, 
wenn Anforderung nach § 9 Abs. 2 erfüllt ist

-- aktuelle Bilddokumentation jeder genehmigten Anwen dungsklasse



§ 16   Übergangsregelungen

- bisherige Genehmigung  bleibt erhalten

- Abnahmeprüfung  bis   30.06.2013

- bis  30.06.2010   Mitteilung an KV :

Typ und Baujahr der Apparatur



Realitätsferne des Gesetzgebers  ?

Korrekturbedarf

- § 7a  Ultraschall-Vereinbarung
- Kinderrichtlinien

Anpassung der Kinderrichtlinien an die Ultraschallv ereinbarung

Regulierungswut
mit aberwitzigem bürokratischen Aufwand,

um so vermeintlich die gewaltige Kostenlawine zu br emsen

Ein aus wissenschaftlicher Sicht im Gesetzestext stehender Fehler wird 
aber auch dadurch nicht richtiger, 

weil er in Gesetzesform gegossen ist !!



Pedanterie der Sonographiekommission ?

Aufgabe:
Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben der Prüfvereinbarung

- Fehlerkatalog der Bild- und schriftlichen Dokumentation
- Zuordnung zu den Bewertungsstufen  I  - III

KVWL interne Korrektur der Beurteilungskriterien
z.B.     Messlinien von Stufe III nach Stufe  II

Beratungsgespräche
INFO - Veranstaltungen

im 1. Umlauf der Auflagenprüfung 
keine Umsetzung der festgelegten Rechtsfolgen

mit Widerruf der Abrechnungsgenehmigung



Mangelnde Selbstkritik des Untersuchers  ?

Flüchtigkeitsfehler, methodisch-technische Fehler

- Abbildungsverhältnis - keine anamnestischen Angabe
- Seitenbezeichnungen - therapeutische Konsequenzen ?
- keine zeitverschiedenen Bilder - Angabe Hüfttyp fehlt
- Messlinien - Hüftwinkel falsch beurteilt
- nur ein Bild / Seite - Schriftdokumentation unzureichend

defizitäre Kenntnisse
anatomische Identifizierung nicht möglich 
Brauchbarkeitskriterien nicht erfüllt

Bild nicht beurteilbar !!



Mangelnde Selbstkritik des Untersuchers  ?

Weiterbildung 
Facharztprüfung  
Kursverfahren

Neu !!

Erwerb der fachlichen Befähigung durch eine
computer-gestü tzte Fortbildung in Verbindung 

mit Ultraschallkursen  (§7)



Enchondrale Ossifikation des Hüftpfannendaches

„Fließende Verknöcherung“
M. Schilt (1993)

Dezentrierendes,
dysplastisches

Neugeborenenhüftgelenk

Optimale Entwicklung der 
Hüfte eines 8 Wochen

jungen Säuglings

Ausschnitt zeigt Lage 
der Pfannendachwachs-

tumsfuge



Unipolare Pfannendachwachstumsfuge - Kind - 8 Wochen



Belastung - Hüftgelenk, 8 Wochen

Van Gieson



Hüftgelenksdysplasie - Konstruktion der Scherkräfte

AC: 45




State of the Art

„State 2008“
nach Graf

- Lagerungsschale
- Schallkopfführung
- vertikales Bild



Herzlichen Dank 
für Ihr Interesse  !












